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Benützungs-
Reglement 
Kirchgemeindehaus Diepoldsau und 
Kirchgemeindehaus Widnau 
 
Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. 
Kirchgemeinde Diepoldsau-Widnau-Kriessern 
erlässt folgende Wegleitung: 
 
1. Grundsätzliches 
Das Kirchgemeindehaus ist eine Stätte der 
Begegnung. Es dient der Förderung der 
Seelsorgearbeit und des Gemeindelebens. Die 
Räume stehen, sofern diese nicht für kirchliche 
Zwecke gebraucht werden, der Kirche nahe 
stehende Organisationen, öffentlichen Institutionen, 
und Dorfvereinen zur Verfügung. 
(Siehe auch Benützer unter 3.) 
 
In den Geltungsbereich dieser Wegleitung fallen 
sämtliche öffentliche Räume des 
Kirchgemeindehauses. 
 
2. Öffnungszeiten 
Das Kirchgemeindehaus kann von Montag bis 
Freitag ab 8 Uhr bis spätestens 20 Uhr benützt 
werden. In Ausnahmefällen kann die 
Kirchenvorsteherschaft eine Verlängerung 
bewilligen. 
Für Belegungen an Wochenenden und kirchlichen 
Feiertagen ist der Pfarrer zu konsultieren. 
Bei Zuteilung der Belegung sind insbesondere bei 
Abend- und Wochenendveranstaltungen die 
Möglichkeiten des Hauswarts resp. des Mesmers / 
der Mesmerin zu berücksichtigen. 
 
3. Benützer 
Die möglichen Benützer werden in folgende 
Gruppen eingeteilt: 
 
Kategorie A) Kirchliche, der Kirche oder 
Kirchgemeinde nahe stehende Organisationen: 
- Kirchliche Vereinigungen inkl. Blaukreuz 
- Kirchenchor, Frauenchor 
- Schule, Kindergarten 
- Vereine von Behinderten oder Anlässe für 
Behinderte 
 
Kategorie B) Andere, öffentliche Institutionen 
- Ortsgemeinde 
- Politische Gemeinde 
- Dorfvereine 
 
Kategorie C) Weitere Vereine, Gruppen oder 
Organisationen, sowie Einzelpersonen mit 
Angeboten von öffentlichem Interesse 
 
4. Reservationen / Zuteilung der Räume 
Durch das Sekretariat wird ein Belegungsplan 
erstellt und die Zuteilung der Räume vorgenommen. 
Die Reservation hat nach Zuteilung (und Eingang 
der Zahlung) Gültigkeit. 
Unsere Kirchgemeinde sowie kirchliche Institutionen 
und Gruppierungen der Evang. Landeskirche, sowie 

unter 3. A) aufgeführt, haben Vorrang. Ihnen stehen 
die Räumlichkeiten nach Zuteilung unentgeltlich zur 
Verfügung. 
B) haben ebenfalls kostenloses Benützungsrecht  
C) Veranstaltungen dieser Benützergruppen sind 
zugelassen wenn sie: 
- mit dem allgemeinen Dorfleben im 
  Zusammenhang stehen oder dafür 
- von Bedeutung sind 
- keine anderen Möglichkeiten/Örtlichkeiten im Dorf 
zur Verfügung haben. 
 
Es ist nicht vorgesehen, das KGH an auswärtige 
Organisationen zur Benützung zu bewilligen. Der 
Aufenthalt in den Räumlichkeiten aus rein privaten 
Gründen ist ebenfalls nicht vorgesehen. In 
Ausnahmefällen entscheidet die 
Kirchenvorsteherschaft. 
 
Gerne stellen wir das KGH Kirchbürgerinnen und 
Kirchbürgern für Veranstaltungen von öffentlichem 
Interesse zur Verfügung. Diese dürfen aber keinem 
kommerziellen Interesse dienen. Für private 
Nutzung wie z.B. Geburtstagsfeiern können die 
Räumlichkeiten nicht gemietet werden. 
 
Die Benützung der Einrichtungen und der Küche 
sind bei der Reservation anzumelden. 
Die Verrechnung sämtlicher Miet- und 
Benützungsgebühren erfolgt über das Kassieramt. 
Die Endreinigung durch den Abwart wird mit der 
Pauschale verrechnet. 
 
5. Platzangebot 
Sitzplätze (Konzertbestuhlung) 
- ganzer Saal:  max. 160 
- vorderer Saal: (Bühne): max. 60 
- hinterer Saal:  max. 60 
 
Sitzplätze mit Tisch 
- ganzer Saal:  max. 100 
- vorderer Saal: (Bühne): max. 40 
- hinterer Saal:  max. 40 
 
6. Benützung der Räume 
Die Benützung der Räume hat mit grösster Sorgfalt 
zu erfolgen. 
Beschädigungen an Haus und Einrichtungen sind 
dem Hauswart sofort zu melden. Für Schäden haftet 
der Veranstalter bzw. der Mieter. 
Einrichtungen und Apparate wie Bühne, Leinwand 
und Hellraum-Projektor können den Benützern zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Bedienung dieser Apparate oder Einrichtungen 
ist durch Personen möglich, welche durch den 
Hauswart bestimmt bzw. instruiert sind: 
Die Kirchgemeinde haftet nicht für persönliche 
Effekte, liegen gelassene Gegenstände und 
vereinsinternes Material. 
Verantwortliche, denen ausnahmsweise ein 
Schlüssel ausgehändigt wird, haften persönlich 
dafür. Sie sind zudem für das Lichterlöschen und 
Schliessen der Türen und Fenster verantwortlich. 
Der Schlüssel ist nach Abschluss der Veranstaltung 
zurückzubringen. 
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7. Reinigung und Übergabe 
Die Abnahme der Räumlichkeiten hat im Beisein 
des Hauswartes zu erfolgen. Die Benützer haben im 
Anschluss an die Veranstaltung eine Grobreinigung 
aller benützten Räume durchzuführen. Diese hat 
nach Anweisungen des Hauswartes zu erfolgen. 
- Verlassen der Räume in ordentlichem Zustand 
- Tische und Stühle reinigen 
- Geschirr abwaschen und am angestammten Ort  
 versorgen 
- Geschirrwaschmaschine reinigen 
- Räume besenrein (falls notwendig ist der  
 Küchenboden feucht aufzunehmen) 
- Entsorgung sämtlicher Abfälle 
Die Endreinigung ist Sache des Hauswartes. 
 
8. Wirtschaftsbetrieb 
Vereine und Gruppen müssen sich selber 
versorgen. Geschirr, Besteck und Glaswaren 
werden zur Verfügung gestellt. 
Behördliche Bewilligungen müssen falls notwendig 
durch den Veranstalter besorgt werden. 
Für ausserordentliche Einrichtungen, Befestigungen 
an Immobilien und Mobilien ist der Hauswart 
beizuziehen. 
Die Garderobe ist vom Veranstalter in eigener 
Regie und Haftung zu führen. 
 
9. Allgemeines 
Autos, Motorräder und Velos dürfen nur auf den 
vorgesehenen Plätzen abgestellt werden. 
Publikationen aller Art sind nach Absprache mit dem 
Hauswart an der dafür vorgesehenen Stelle 
anzubringen. 
Die Person, welche die Benützung beantragt und 
anmeldet, ist verantwortlich für die Einhaltung des 
Benützungs-Reglementes und haftet persönlich 
dafür. 
Bei Verletzung der Wegleitung ist der Hauswart / die 
Kirchenvorsteherschaft ermächtigt, notwendige 
Entscheidungen zu treffen. 
Verantwortliche des Kirchgemeindehauses haben 
im Sinne und Umfang ihrer Tätigkeit/ihres Auftrags 
innerhalb der Kirchgemeinde zu den öffentlichen 
Räumen jederzeit freien Zutritt. 
 
10. Benützertarife 
 
Kategorie A: kostenlos 
 
Kategorie B: kostenlos + Pauschale 

Endreinigung 
 
Kategorie C: Fr. 60.- + Pauschale Endreinigung 
 
Für die Endreinigung durch den Hauswart wird eine 
Pauschale von Fr. 60.- verrechnet. 
 
Hauswarte: 
Diepoldsau: 
Roland Kuster, Ferggerstrasse 9, 9444 Diepoldsau, 
Tel. 071 733 21 77  
Widnau: 
Felix Halter, Neugasse 31, 9443 Widnau, 
Tel. 071 722 69 56 
Monika Kehl, Meierenaustr. 49, 9443 Widnau, 
Tel. 071 722 85 16 

 
Diese Wegleitung tritt am 11. März 2010 in Kraft. 


